
SENIORENVERTRETUNGSWAHL 2022



EINE BESONDERE WAHL

WARUM?

Keine Parteien, die hinter der 
Wahl stehen und sie und die 
KandidatInnen bewerben!

Läuft nicht über die Wahlämter, 
die spezialisiert sind auf 
Wahlorganisation!

→

Für SeniorInnen zuständige
Ämter der Bezirksverwaltung, 
also das Amt für Soziales

Weitere Besonderheiten
• 5 Tage

KandidatInnenvorstellung
• und 5 Tage Wahl
• jeweils an 5 Orten
• Briefwähler erhalten

Kandidatenbroschüre
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WER DARF WÄHLEN?
AKTIVES WAHLRECHT

WER DARF GEWÄHLT 
WERDEN?
PASSIVES WAHLRECHT

Ganz einfach

alle Personen ab 60 Jahren zum 
Zeitpunkt der Wahl

mit Hauptwohnsitz im 
jeweiligen Bezirk 

zum Zeitpunkt der 
Wahlbenachrichtigung
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WIE WIRD GEWÄHLT?

Laut Berliner 
Seniorenmitwirkungsgesetz sind 
die SeniorenvertreterInnen
durch
• allgemeine
• freie
• gleiche
• geheime Wahl 
zu bestimmen

anhand von Vorschlagslisten des 
jeweiligen Bezirks.

→ Ich wähle nicht nur eine
Person, sondern kann aus einer
Liste maximal 10 Personen
ankreuzen, also wählen.
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ABLAUF DER WAHL

14. September
Aufruf zum Kandidieren
(= Abgabe der Berufungsvorschläge)

Bis 12. Oktober
Eingang der Bewerbungen
(= Eingang der Berufungsvorschläge)

02. Dezember 2021, 
spätestens 14.01.22
Aushang der 
Berufungsvorschlagsliste
(KandidatInnenliste) und 
Termine für 
KandidatInnenvorstellungen
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ABLAUF DER WAHL

14. Januar
• Wahlbenachrichtigungen mit

Antrag Briefwahl
• Termine/ Orte

KandidatInnenvorstellung
• Termine/ Orte Wahllokale

Bis 28. Februar
Briefwahl beantragen
Wer Briefwahl beantragt, erhält er eine
KandidatInnenbroschüre.

Per Briefwahl wählen bis
11. März 2022 18 Uhr

Frühestens Ende Januar, 
KandidatInnenvorstellungen
an 5 Terminen
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ABLAUF DER WAHL

14. – 18. März 2022
Wahlwoche
Jeden Tag ein anderer 
Wahlort

Bis 25. März
Auszählung & Feststellen der 
Ergebnisse

28. März – 25. April
Öffentlicher Aushang der 
Ergebnisse

Bis 01. April
Berufung der Mitglieder der 
bezirkl. Seniorenvertretung

01. April 2022
Abschluss der Wahl
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WICHTIGSTE TERMINE
ZUSAMMENGEFASST

• Wahlwoche
14.03. 22– 18.03.22

• Aushang der Ergebnisse ab 
28.03.22
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WIE VIELE  PERSONEN SIND IN 
DER SENIORENVERTRETUNG

Bezirkliche Senioren-
Vertretung besteht aus

• in der Regel 17 
Mitgliedern.

• Mindestanzahl von 13 
Mitgliedern möglichst
nicht unterschreiten.

Berufen werden die 
BewerberInnen in der 
Reihenfolge der Stimmzahl.

Die BewerberInnen, die nicht 
zu den 17 Regelmitgliedern
gehören werden 
NachrückerInnen.
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AUFGABEN DER 
BEZIRKLICHEN 
SENIORENVERTRETUNG

• nimmt Interessen der 
SeniorInnen wahr

• verstärkt die 
gesellschaftliche Teilhabe
älterer Menschen

• stärkt Einbindung und 
Mitwirkung in allen
Lebensbereichen

• ist Mittler zwischen älteren 
BürgerInnen

WIE?
✓durch Rederecht in der 

BVV
✓Angebot der 

BürgerInnensprechstunde
✓Kontaktpflege zu

Pflegediensten, 
Freizeitstätten

✓Öffentlichkeitsarbeit u.v.m.
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Bitte gehen Sie wählen!
Wahlwoche: 14.03.-18.03.2022


